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KURZE BEGRÜNDUNG 

Der vorliegende Vorschlag für eine Verordnung soll dazu dienen, im Rahmen der Fazilität 

„Connecting Europe“, die Teil der Strategie Europa 2020 ist, eine Reihe von Leitlinien für die 

Ziele und Prioritäten aufzustellen, die für Breitbandnetze und digitale Dienstinfrastrukturen 

im Bereich der Telekommunikation ins Auge gefasst werden. 

In der Verordnung werden Vorhaben von gemeinsamem Interesse zum Aufbau von 

Breitbandnetzen und Infrastrukturen für digitale Dienste ermittelt, die darauf abzielen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu verbessern, den Verbund und die 

Interoperabilität der nationalen Netze zu fördern, die Entstehung eines digitalen Binnenmarkts 

zu unterstützen sowie einen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zum 

Umweltschutz zu leisten. 

Der grenzübergreifende Zugang zu einer interoperablen Infrastruktur digitaler öffentlicher 

Dienste ist ein Bereich, in dem Maßnahmen der EU einen erheblichen Mehrwert erbringen 

können. Zu diesen elektronischen Behördendiensten gehört auch die grenzüberschreitende 

Erbringung von elektronischen Gesundheitsdiensten, die für den Ausschuss für 

Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit aufgrund seines 

Zuständigkeitsbereichs von besonderer Bedeutung ist. 

Die Einführung interoperabler grenzüberschreitender elektronischer Gesundheitsdienste 

würde – durch den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten und elektronischen 

Verschreibungsdiensten, zu Telediensten für die Gesundheitsfürsorge bzw. häusliche 

Betreuung – die Voraussetzungen für Interaktionen von Bürgern und Akteuren im 

Gesundheitswesen und für die Datenübertragung zwischen den verschiedenen Einrichtungen 

schaffen. Elektronische Gesundheitsdienste würden zu mehr Sicherheit für die Patienten 

führen und darüber hinaus zur Senkung der Kosten der medizinischen Versorgung sowie zur 

Modernisierung und Verbesserung der Effizienz der nationalen Gesundheitssysteme 

beitragen.  

Der Vorschlag der Kommission wird vom Verfasser der Stellungnahme grundsätzlich 

befürwortet und unterstützt, gleichzeitig werden aber einige Änderungen vorgeschlagen, die 

darauf ausgerichtet sind, die Wirksamkeit der Vorhaben von gemeinsamem Interesse im 

Bereich der elektronischen Behördendienste zu verbessern. 

 

So sollte im Rahmen der interoperablen grenzüberschreitenden elektronischen 

Gesundheitsdienste dafür gesorgt werden, dass seitens der Einrichtungen des 

Gesundheitswesens einheitliche Standards für die Darstellung der elektronischen Daten und 

Dokumente eingeführt werden, unter anderem durch Verwendung derselben Kodierung in den 

Mitgliedstaaten, sodass die Semantik der einzelnen Gesundheitsleistungen immer eindeutig 

zugeordnet werden kann. Darüber hinaus sollte ein Mindestsatz an elektronischen Daten und 

Dokumenten als Basisdatensatz eines Patienten festgelegt werden, der bei den interoperablen 

elektronischen Gesundheitsdiensten gespeichert ist (und Angaben wie die Blutgruppe, den 

Anamnesebogen, den Entlassungsbericht usw. umfasst). 

Grundsätzlich sollten die Vorhaben im Bereich der elektronischen Behördendienste auf die 

Einführung eines einheitlichen europäischen Erkennungscodes ausgerichtet sein, den 
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europäische Bürger und Einrichtungen im Verkehr mit Behördendiensten aller 

Mitgliedstaaten verwenden können. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 

federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 

in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission kam in ihrer 

Mitteilung an das Europäische Parlament, 

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und den Ausschuss 

der Regionen „Europäische 

Breitbandnetze: Investition in ein 

internetgestütztes Wachstum“ zu dem 

Schluss, dass mit Blick auf die zentrale 

Rolle des Internet die Vorteile für die 

Gesellschaft insgesamt wesentlich größer 

sind als die privatwirtschaftlichen Anreize 

für Investitionen in schnellere Netze. Eine 

öffentliche Unterstützung in diesem 

Bereich ist daher notwendig, sollte aber 

den Wettbewerb nicht unangemessen 

verzerren. 

(4) Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen zum Thema – Breitband in 

Europa: investing in digitally driven 

growth9 concludes that the critical role of 

the internet means that the benefits for 

society as a whole appear to be much 

greater than the private incentives to invest 

in faster networks. Eine öffentliche 

Unterstützung in diesem Bereich ist daher 

notwendig, sollte aber den Wettbewerb 

nicht unangemessen verzerren. In seiner 

Entschließung vom 6. Juli 2011 zu dem 

Thema „Europäische Breitbandnetze: 

Investition in ein internetgestütztes 

Wachstum“ betont das Europäische 

Parlament, dass Breitbanddienste der 

Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft der EU sind und erheblich zu 

Wachstum, sozialem Zusammenhalt und 

hochwertiger Beschäftigung in der EU 

sowie zur Teilhabe aller Regionen und 

aller Gruppen der Gesellschaft am 

digitalen Leben in der EU beitragen; 

zudem befürwortet das Parlament die 

Förderung von Wettbewerbsbedingungen 
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für Investitionen in leitungsgebundene 

und drahtlose Breitbandinfrastrukturen 

und für deren Nutzung; ferner stellt es 

fest, dass ein wettbewerbsgeprägter Markt 

zusätzliche Investitionen und 

Innovationen auf Seiten von 

Kommunikation, Anwendungen und 

Inhalteanbietern beschleunigt und eine 

wichtige Plattform für die 

Digitalwirtschaft ist. 

 

 _____________ 

 1 P7_TA(2011)0322. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Schnellere Breitbandverbindungen 

bergen große wirtschaftliche und soziale 

Vorteile, die von Investoren weder genutzt 

werden können, noch sich bei ihnen 

monetär niederschlagen. Die schnelle und 

ultraschnelle Breitbandtechnik stellt die 

Kerninfrastruktur für die Entwicklung 

digitaler Dienste dar, die von der 

Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, 

Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit 

der physischen Netze abhängen. Die 

Einführung und Verbreitung schnellerer 

Netze ebnet den Weg für innovative 

Dienste, die solche höheren 

Geschwindigkeiten auch nutzen. Ein 

Vorgehen auf Unionsebene ist notwendig, 

um größtmögliche Synergien und 

Wechselwirkungen zwischen diesen beiden 

Bestandteilen digitaler 

Telekommunikationsnetze zu erzielen. 

(10) Schnellere Breitbandverbindungen 

bergen große wirtschaftliche und soziale 

Vorteile, die von Investoren weder genutzt 

werden können, noch sich bei ihnen 

monetär niederschlagen. Die schnelle und 

ultraschnelle Breitbandtechnik stellt die 

Kerninfrastruktur für die Entwicklung 

digitaler Dienste dar, die von der 

Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, 

Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit 

der physischen Netze abhängen. Die 

Einführung und Verbreitung schnellerer 

Netze ebnet den Weg für innovative 

Dienste, die solche höheren 

Geschwindigkeiten auch nutzen. Ein 

Vorgehen auf Unionsebene ist notwendig, 

um größtmögliche Synergien und 

Wechselwirkungen zwischen diesen beiden 

Bestandteilen digitaler 

Telekommunikationsnetze zu erzielen. Der 

Zugang aller zu Breitbandnetzen ist eine 

unverzichtbare Voraussetzung für die 

Entwicklung moderner Volkswirtschaften, 

aber auch ein entscheidender Faktor für 
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den Wohlstand und die digitale 

Integration des Einzelnen. Der Ausbau 

von Breitbandnetzen in ländlichen 

Gebieten sowie in wirtschaftlich und 

sozial benachteiligten Gebieten wird 

besonders für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität oder Personen, 

die in abgeschiedenen Milieus leben, eine 

Verbesserung der Kommunikation 

ermöglichen, zur Verbesserung des 

Zugangs zu Dienstleistungen beitragen 

und die Entwicklung von KMU in 

ländlichen Gebieten fördern und damit 

zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und 

zur Entwicklung neuer Dienstleistungen 

in diesen Gebieten beitragen.  

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Der Aufbau von Breitbandnetzen und 

digitalen Dienstinfrastrukturen wird dazu 

beitragen, das Unionsziel der Verringerung 

der Treibhausgasemissionen dank 

energieeffizienter Lösungen in vielen 

Bereichen der europäischen Wirtschaft zu 

erreichen. Dieser positive Effekt wird – 

wenn auch nur teilweise – durch den 

wachsenden Energie- und Rohstoffbedarf 

aufgehoben, der hauptsächlich durch den 

Aufbau von Breitbandnetzen und den 

Betrieb digitaler Dienstinfrastrukturen 

verursacht wird. 

(13) Die Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie bietet das 

Potenzial für einen strukturellen Wandel 

hin zu Produkten und Dienstleistungen, 

die weniger Ressourcen verbrauchen, zu 

Energieeinsparungen in Gebäuden und in 

Stromnetzen sowie zur Schaffung 

intelligenter, leistungsfähigerer 

Verkehrssysteme mit geringerem 

Energieverbrauch. Der Aufbau von 

Breitbandnetzen und digitalen 

Dienstinfrastrukturen wird dazu beitragen, 

das Unionsziel der Verringerung der 

Treibhausgasemissionen dank 

energieeffizienter Lösungen in vielen 

Bereichen der europäischen Wirtschaft zu 

erreichen. Dieser positive Effekt wird – 

wenn auch nur teilweise – durch den 

wachsenden Energie- und Rohstoffbedarf 

aufgehoben, der hauptsächlich durch den 

Aufbau von Breitbandnetzen und den 

Betrieb digitaler Dienstinfrastrukturen 
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verursacht wird. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Bei der Umsetzung dieser 

Verordnung sollte die Verarbeitung 

personenbezogener Daten dem 

Unionsrecht entsprechen und 

insbesondere gemäß der Richtlinie 

95/46/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr und der 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 

für elektronische Kommunikation) 

erfolgen.  

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1) zum Wirtschaftswachstum beitragen und 

die Entwicklung des Binnenmarkts 

unterstützen, was zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft einschließlich kleiner und 

mittlerer Unternehmen (KMU) führen soll; 

1) zum Wirtschaftswachstum beitragen und 

die Entwicklung des Binnenmarkts 

unterstützen, was zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft führen soll, vor allem, indem 

mehr kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) der Zugang zum Markt 

ermöglicht wird; 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2) zu Verbesserungen im Lebensalltag der 

Bürger, Unternehmen und Behörden durch 

Förderung des Verbunds und der 

Interoperabilität der nationalen 

Telekommunikationsnetze sowie des 

Zugangs zu diesen Netzen beitragen; 

(2) zur Stärkung des sozialen 

Zusammenhalts und zu Verbesserungen 

im Lebensalltag der Bürger, Unternehmen 

und Behörden durch Förderung des 

Verbunds und der Interoperabilität der 

nationalen Telekommunikationsnetze 

sowie des Zugangs zu diesen Netzen 

beitragen; 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a) zum Schutz und zur Verteidigung von 

Informationen und Informationssystemen 

beitragen, indem dafür gesorgt wird, dass 

sie verfügbar und intakt sind und 

Authentifizierung und Vertraulichkeit 

sichergestellt sind. Solche Maßnahmen 

sollten entsprechende Schutz-, 

Erkennungs- und Reaktionsfunktionen 

bei den Informationssystemen, vor allem 

in Bezug auf Cyber-Angriffe, umfassen; 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4) eine dauerhaft tragfähige Einführung 

transeuropäischer digitaler 

Dienstinfrastrukturen, ihre Interoperabilität 

und Koordinierung auf europäischer Ebene 

sowie ihren Betrieb, ihre Wartung und 

4) eine dauerhaft tragfähige Einführung 

offener, zugänglicher und 

diskriminierungsfreier transeuropäischer 

digitaler Dienstinfrastrukturen, ihre 

Interoperabilität und Koordinierung auf 
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Aufrüstung erleichtern; europäischer Ebene sowie ihren Betrieb, 

ihre Wartung, Aufrüstung und Sicherheit 

erleichtern; 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Aufbau von Breitbandnetzen zur 

Anbindung von Inseln, eingeschlossenen 

und am Rande gelegenen Gebieten an die 

zentralen Gebieten der Union, die in diesen 

Gebieten 

Datenübertragungsgeschwindigkeiten 

gewährleisten, die Breitbandverbindungen 

von mindestens 30 Mbit/s ermöglichen; 

b) Aufbau von Breitbandnetzen zur 

Anbindung von Inseln, eingeschlossenen 

und am Rande gelegenen Gebieten, 

ländlichen Gebieten und wirtschaftlich 

und sozial benachteiligten Regionen an 

die zentralen Gebiete der Union, die in 

diesen Gebieten 

Datenübertragungsgeschwindigkeiten 

gewährleisten, die Breitbandverbindungen 

von mindestens 30 Mbit/s ermöglichen; 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Ein Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse kann den gesamten Projektzyklus 

einschließlich 

Durchführbarkeitsuntersuchungen, 

Durchführung, fortlaufenden Betrieb, 

Koordinierung und Bewertung umfassen. 

(2) Ein Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse kann den gesamten Projektzyklus 

einschließlich 

Durchführbarkeitsuntersuchungen, 

Durchführung, fortlaufenden Betrieb, 

Koordinierung und Bewertung umfassen. 

 Bei den Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse ist der Grundsatz der 

Technologieneutralität zu achten, auf 

dem der Regelungsrahmen der EU für 

den Bereich der elektronischen 

Kommunikation beruht. 

 

Änderungsantrag 11 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 7 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) neuen Möglichkeiten für die Nutzung 

von Synergien zwischen unterschiedlichen 

Infrastrukturen, auch im Verkehrs- und 

Energiebereich. 

c) neuen Möglichkeiten für die Nutzung 

von Synergien zwischen unterschiedlichen 

Arten von Infrastrukturen.  

Begründung 

Der Änderungsantrag dient der Einheitlichkeit des Texts. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 8 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) es weist einen europäischen Mehrwert 

auf. 

c) es weist einen europäischen Mehrwert 

auf, der durch eine 

Durchführbarkeitsstudie und eine Kosten-

Nutzen-Analyse belegt ist. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission wird bei der 

Überwachung der Umsetzung dieser 

Leitlinien, der Unterstützung der Planung 

mittels nationaler Strategien für ein 

Hochgeschwindigkeits-Internet, der 

Kartierung der Infrastrukturen und dem 

Informationsaustausch von einer 

Sachverständigengruppe unterstützt, der 

ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört. 

Die Sachverständigengruppe kann sich 

auch mit allen sonstigen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Aufbau der 

transeuropäischen 

(2) Die Kommission wird bei der 

Überwachung der Umsetzung dieser 

Leitlinien, der Unterstützung der Planung 

mittels nationaler Strategien für ein 

Hochgeschwindigkeits-Internet, der 

Kartierung der Infrastrukturen und dem 

Informationsaustausch von einer 

Sachverständigengruppe unterstützt, der 

ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört. 

Die Kommission prüft zusammen mit der 

Sachverständigengruppe, inwieweit der 

Anwendungsbereich der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse weiterhin die 
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Telekommunikationsnetze befassen. sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Prioritäten, die 

technologische Entwicklung oder die 

Lage auf den betreffenden Märkten 

widerspiegelt, sowie neue Möglichkeiten 

der Nutzung von Synergien zwischen 

verschiedenen Arten von Infrastrukturen. 

Die Sachverständigengruppe kann sich 

auch mit allen sonstigen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Aufbau der 

transeuropäischen 

Telekommunikationsnetze befassen. 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In diesen Berichten beurteilt die 

Kommission auch, ob die Gegenstände 

der Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse noch den politischen 

Prioritäten, den technologischen 

Entwicklungen oder der Situation auf den 

betreffenden Märkten entsprechen. Bei 

Großvorhaben enthalten diese Berichte 

auch eine Analyse der 

Umweltauswirkungen unter 

Berücksichtung einer notwendigen 

Anpassung an den Klimawandel, 

notwendiger Abschwächungsmaßnahmen 

sowie der Ausfallsicherheit. Eine solche 

Überprüfung kann auch sonst jederzeit 

durchgeführt werden, falls dies für 

notwendig erachtet wird. 

(4) Bei Großvorhaben nimmt die 

Kommission auch eine Analyse der 

Umweltauswirkungen unter 

Berücksichtung einer notwendigen 

Anpassung an den Klimawandel, 

notwendiger Abschwächungsmaßnahmen 

sowie der Ausfallsicherheit vor. Eine 

solche Überprüfung kann auch sonst 

jederzeit durchgeführt werden, falls dies 

für notwendig erachtet wird, damit nicht in 

Infrastrukturen investiert wird, die schon 

bald veraltet sind. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 6 wird 

der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 6 wird 

der Kommission für die Dauer von fünf 

Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab 1. Januar 2014. Sie gilt ab dem …*. 

 ___________ 

 *ABl. Bitte Datum eintragen: zwei Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Begründung 

Da die vorliegende Verordnung im Zusammenhang mit der Verordnung zur Schaffung der 

Fazilität „Connecting Europe” steht, wäre es nicht angebracht, ein bestimmtes Datum für das 

Inkrafttreten festzulegen, wenn dieses Datum nicht der für die Annahme der verschiedenen 

Verordnungen erforderlichen Zeit Rechnung trägt. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Auf- und Ausbau der 

transeuropäischen 

Telekommunikationsnetze (Breitbandnetze 

und digitale Dienstinfrastrukturen) soll zur 

Förderung des Wirtschaftswachstums, zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 

Der Auf- und Ausbau der 

transeuropäischen 

Telekommunikationsnetze (Breitbandnetze 

und digitale Dienstinfrastrukturen) soll zur 

Förderung des Wirtschaftswachstums, zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
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Verwirklichung eines lebendigen digitalen 

Binnenmarkts beitragen. Er wird 

insbesondere einen schnelleren Zugang 

zum Internet ermöglichen, zu 

informationstechnischen Verbesserungen 

im Lebensalltag der Bürger, auch der 

Kinder und Jugendlichen, der 

Unternehmen und der Behörden führen, die 

Interoperabilität erhöhen und die 

Angleichung oder Konvergenz in Richtung 

auf gemeinsam vereinbarte Normen 

erleichtern. 

Verwirklichung eines lebendigen digitalen 

Binnenmarkts beitragen. Er wird 

insbesondere einen schnelleren Zugang 

zum Internet ermöglichen, zu 

informationstechnischen Verbesserungen 

im Lebensalltag der Bürger, der 

Unternehmen und der Behörden führen, die 

Interoperabilität erhöhen und die 

Angleichung oder Konvergenz in Richtung 

auf gemeinsam vereinbarte Normen 

erleichtern. 

Begründung 

Die mit dem Aufbau transeuropäischer Netze verbundenen Vorzüge sollten allen Bürgern 

zugute kommen. Es müssen also keine bestimmten Bevölkerungsgruppen genau werden. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Alle Breitbandinvestitionen innerhalb des 

Gebiets der Union erweitern die 

Netzkapazitäten und bringen Vorteile für 

alle potenziellen Nutzer, und zwar nicht 

nur im Investitionsland, sondern auch in 

anderen Mitgliedstaaten. Investitionen in 

diese Netze werden einen größeren 

Wettbewerb und mehr Innovationen in der 

Wirtschaft herbeiführen, zur effizienteren 

und effektiveren Erbringung öffentlicher 

Dienste führen, zur Erreichung der EU-

Ziele in Bezug auf eine CO2-arme 

Wirtschaft beitragen und die 

Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in 

der EU steigern helfen. 

Alle Breitbandinvestitionen innerhalb des 

Gebiets der Union erweitern die 

Netzkapazitäten und bringen Vorteile für 

alle potenziellen Nutzer, und zwar nicht 

nur im Investitionsland, sondern auch in 

anderen Mitgliedstaaten. Investitionen in 

diese Netze werden einen größeren 

Wettbewerb, einen stärkeren sozialen 

Zusammenhalt und mehr Innovationen in 

der Wirtschaft herbeiführen, zur 

effizienteren und effektiveren Erbringung 

öffentlicher Dienste führen, zur Erreichung 

der EU-Ziele in Bezug auf eine CO2-arme 

Wirtschaft beitragen und die 

Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in 

der EU steigern helfen. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Investitionen in Breitbandinfrastrukturen 

werden bislang vor allem von privaten 

Investoren getätigt, und es ist zu erwarten, 

dass dies auch künftig so sein wird. Für die 

Erreichung der Ziele der Digitalen Agenda 

sind Investitionen jedoch auch in Gebieten 

erforderlich, die wirtschaftlich kaum 

rentabel sind oder in denen die mögliche 

Rentabilität innerhalb des Zeitrahmens 

dieser Ziele verbessert werden muss. 

Folgende Arten von Gebieten können 

anhand der wahrscheinlichen Investitionen 

unterschieden werden: 

Investitionen in Breitbandinfrastrukturen 

werden bislang vor allem von privaten 

Investoren getätigt, und es ist zu erwarten, 

dass dies auch künftig so sein wird. In 

vielen Regionen sind jedoch die 

Investitionen in Breitbandinfrastrukturen 

aufgrund fehlenden Wettbewerbs und des 

höheren Marktrisikos unzureichend und 

die öffentlichen Dienste nur schwach 

entwickelt und wegen des 

fragmentarischen Charakters der 

technischen Lösungen nicht 

interoperabel. Für die Erreichung der Ziele 

der Digitalen Agenda sind Investitionen 

auch in Gebieten erforderlich, die 

wirtschaftlich kaum rentabel sind oder in 

denen die mögliche Rentabilität innerhalb 

des Zeitrahmens dieser Ziele verbessert 

werden muss. Folgende Arten von 

Gebieten können anhand der 

wahrscheinlichen Investitionen 

unterschieden werden:  

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 2 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ländliche Gebiete und Gebiete mit 

geringer Bevölkerungsdichte werden 

normalerweise mit Anschlüssen versorgt, 

die niedrige Geschwindigkeiten bieten, 

oder werden bisweilen überhaupt nicht 

bedient. Rentable Investitionen sind hier 

kaum möglich, so dass die europäischen 

Zielvorgaben bis 2020 kaum erreicht 

werden dürften. Investitionen in diesen 

Gebieten erfordern eine höhere finanzielle 

Unterstützung in Form von Finanzhilfen 

und möglicherweise in Kombination mit 

Finanzierungsinstrumenten. Dazu gehören 

abgelegene und dünn besiedelte Gebiete 

Ländliche Gebiete und Gebiete mit 

geringer Bevölkerungsdichte werden 

normalerweise mit Anschlüssen versorgt, 

die niedrige Geschwindigkeiten bieten, 

oder werden bisweilen überhaupt nicht 

bedient. Dieser Bereich wird vorrangig 

behandelt, wenn der Breitbandzugang mit 

satellitengestützten Verbindungen 

bereitgestellt werden kann. Rentable 

Investitionen sind hier kaum möglich, so 

dass die europäischen Zielvorgaben bis 

2020 kaum erreicht werden dürften. 

Investitionen in diesen Gebieten erfordern 

eine höhere finanzielle Unterstützung in 
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mit sehr hohen Investitionskosten oder 

niedrigem Einkommensniveau. Die 

Unterstützung aus der Fazilität 

„Connecting Europe“ wird in diesen 

Gebieten wahrscheinlich die Mittel aus 

dem Kohäsionsfonds oder dem Fonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

oder andere direkte öffentlichen Hilfen 

ergänzen. 

Form von Finanzhilfen und 

möglicherweise in Kombination mit 

Finanzierungsinstrumenten. Dazu gehören 

abgelegene und dünn besiedelte Gebiete 

mit sehr hohen Investitionskosten oder 

niedrigem Einkommensniveau. Die 

Unterstützung aus der Fazilität 

„Connecting Europe“ wird in diesen 

Gebieten wahrscheinlich die Mittel aus 

dem Kohäsionsfonds oder dem Fonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

oder andere direkte öffentlichen Hilfen 

ergänzen. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang  – Abschnitt 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Elektronische Behördendienste 

(eGovernment-Dienste) betreffen das 

digitale Zusammenwirken zwischen 

öffentlichen Verwaltungen und Bürgern, 

zwischen öffentlichen Verwaltungen und 

Unternehmen oder Organisationen sowie 

zwischen öffentlichen Verwaltungen 

unterschiedlicher Länder. Genormte, 

grenzübergreifende und 

benutzerfreundliche Plattformen für das 

Zusammenwirken werden zu 

Effizienzgewinnen in der gesamten 

Volkswirtschaft wie auch im öffentlichen 

Sektor führen und dem Binnenmarkt 

dienen. 

Elektronische Behördendienste 

(eGovernment-Dienste) betreffen das 

digitale Zusammenwirken zwischen 

öffentlichen Verwaltungen und Bürgern, 

zwischen öffentlichen Verwaltungen und 

Unternehmen oder Organisationen sowie 

zwischen öffentlichen Verwaltungen 

unterschiedlicher Länder. 

Grenzübergreifende und 

benutzerfreundliche Plattformen für das 

Zusammenwirken werden zu 

Effizienzgewinnen in der gesamten 

Volkswirtschaft wie auch im öffentlichen 

Sektor führen und dem Binnenmarkt 

dienen. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Interoperable elektronische Identifizierung 

und Authentifizierung in ganz Europa. Es 

Interoperable elektronische Identifizierung 

und Authentifizierung in ganz Europa. Es 
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wird ein System aus miteinander 

verbundenen und gesicherten 

Authentifizierungsservern und -protokollen 

aufgebaut, das die Interoperabilität der 

Vielzahl der in Europa bestehenden 

Authentifizierungs-, Identifizierungs- und 

Autorisierungssysteme gewährleistet. 

Diese Plattform wird es den Bürgern und 

Unternehmen ermöglichen, Online-Dienste 

bei Bedarf in Anspruch zu nehmen, z. B. 

wenn sie sich zum Lernen, Arbeiten, 

Reisen, zur medizinischen Behandlung 

oder aus beruflichen Gründen im Ausland 

aufhalten. Sie wird die Kernebene für all 

jene digitalen Dienste bilden, die eine 

elektronische Identifizierung und 

Authentifizierung erfordern: elektronische 

Beschaffung, elektronische 

Gesundheitsdienste, standardisierte 

Geschäftsberichte, elektronischer 

Informationsaustausch zwischen 

Justizbehörden, transeuropäische Online-

Unternehmensanmeldung, elektronische 

Behördendienste für Unternehmen 

einschließlich der Kommunikation 

zwischen Unternehmensregistern in Bezug 

auf grenzüberschreitende Fusionen und 

ausländische Tochterunternehmen. Diese 

Plattform kann auch auf Ressourcen und 

Werkzeuge der mehrsprachigen 

Kernplattform zurückgreifen. 

wird ein System aus miteinander 

verbundenen und gesicherten 

Authentifizierungsservern und -protokollen 

aufgebaut, das die Interoperabilität der 

Vielzahl der in Europa bestehenden 

Authentifizierungs-, Identifizierungs- und 

Autorisierungssysteme gewährleistet, 

sodass schließlich ein einheitlicher 

europäischer Erkennungscode sowohl für 

natürliche als auch für juristische 

Personen für den Verkehr mit 

Behördendiensten eingeführt werden 

kann. Diese Plattform wird es den Bürgern 

und Unternehmen ermöglichen, Online-

Dienste bei Bedarf in Anspruch zu 

nehmen, z. B. wenn sie sich zum Lernen, 

Arbeiten, Reisen, zur medizinischen 

Behandlung oder aus beruflichen Gründen 

im Ausland aufhalten. Sie wird die 

Kernebene für all jene digitalen Dienste 

bilden, die eine elektronische 

Identifizierung und Authentifizierung 

erfordern: elektronische Beschaffung, 

elektronische Gesundheitsdienste, 

standardisierte Geschäftsberichte, 

elektronischer Informationsaustausch 

zwischen Justizbehörden, transeuropäische 

Online-Unternehmensanmeldung, 

elektronische Behördendienste für 

Unternehmen einschließlich der 

Kommunikation zwischen 

Unternehmensregistern in Bezug auf 

grenzüberschreitende Fusionen und 

ausländische Tochterunternehmen. Diese 

Plattform kann auch auf Ressourcen und 

Werkzeuge der mehrsprachigen 

Kernplattform zurückgreifen. 

Begründung 

Die Einführung eines einheitlichen europäischen Erkennungscodes für Online-Dienste, der 

von allen Bürgern und Unternehmen in sämtlichen Mitgliedstaaten genutzt werden kann, 

würde den Verkehr mit Behördendiensten beträchtlich vereinfachen und eine effektivere 

Garantie für wirkliche Interoperabilität bieten. 
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Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 – Buchstabe d – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Interoperable grenzüberschreitende 

elektronische Gesundheitsdienste: Diese 

Dienste ermöglichen die Interaktion 

zwischen Bürgern/Patienten und 

Gesundheitsdienstleistern wie auch die 

Datenübertragung zwischen verschiedenen 

Institutionen bzw. Organisationen 

untereinander oder die direkte 

Kommunikation zwischen 

Bürgern/Patienten, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe und Institutionen. Die 

aufzubauende Infrastruktur muss den 

Grundsätzen des Datenschutzes, die 

insbesondere in den Richtlinien 95/46/EG 

und 2002/58/EG festgelegt sind, sowie den 

internationalen und nationalen ethischen 

Bestimmungen in Bezug auf die 

Verwendung der Gesundheitsakten und 

anderer personenbezogener Daten der 

Patienten vollständig entsprechen. 

d) Interoperable grenzüberschreitende 

elektronische Gesundheitsdienste: Diese 

Dienste ermöglichen die Interaktion 

zwischen Bürgern/Patienten und 

Gesundheitsdienstleistern wie auch die 

Datenübertragung zwischen verschiedenen 

Institutionen bzw. Organisationen 

untereinander oder die direkte 

Kommunikation zwischen 

Bürgern/Patienten, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe und Institutionen. Die 

aufzubauende Infrastruktur ist so 

konzipiert, dass in den IT-Systemen der 

Einrichtungen des Gesundheitswesens ein 

einheitlicher Standard für die Darstellung 

der Daten und Dokumente gilt und bei 

den interoperablen grenzübergreifenden 

elektronischen Gesundheitsdiensten ein 

Mindestsatz an elektronischen Daten und 

Dokumenten als Patienten-Basisdatensatz 

gespeichert ist. Sie muss den Grundsätzen 

des Datenschutzes, die insbesondere in den 

Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG 

festgelegt sind, sowie den internationalen 

und nationalen ethischen Bestimmungen in 

Bezug auf die Verwendung der 

Gesundheitsakten und anderer 

personenbezogener Daten der Patienten 

vollständig entsprechen. 

Begründung 

Damit die elektronischen Gesundheitsdienste wie geplant funktionieren, sollte eine 

„Europäische Patientenakte“ eingeführt werden, für die ein einheitlicher Standard zur 

Darstellung der Daten verwendet und vor allem eindeutig festgelegt werden muss, welche 

Daten den Patienten-Basisdatensatz bilden (beispielsweise Blutgruppe, Anamnesebogen, 

Entlassungsbericht/Aufnahmebogen, Notaufnahmeberichte usw.).   
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Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang – Abschnitt 3 –  Absatz 2 – Unterabsatz 3 – Buchstabe d – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zu den Diensten gehören der 

grenzüberschreitende Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten und 

elektronischen Verschreibungsdiensten 

sowie zu Telediensten für die 

Gesundheitsfürsorge bzw. ein 

umgebungsunterstütztes Leben, 

grenzüberschreitende mehrsprachige 

semantische Dienste in Verbindung mit 

einer mehrsprachigen Kernplattform, der 

Zugriff auf Sozialversicherungsdaten auf 

der Grundlage der EESSI-Infrastruktur 

(elektronischer Austausch von 

Informationen der sozialen Sicherheit) 

usw. 

Zu den Diensten gehören der 

grenzüberschreitende Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten und 

elektronischen Verschreibungsdiensten 

sowie zu Telediensten für die 

Gesundheitsfürsorge bzw. ein 

umgebungsunterstütztes Leben, 

grenzüberschreitende mehrsprachige 

semantische Dienste mit einheitlichen 

Kodierungssystemen in Verbindung mit 

einer mehrsprachigen Kernplattform, der 

Zugriff auf Sozialversicherungsdaten auf 

der Grundlage der EESSI-Infrastruktur 

(elektronischer Austausch von 

Informationen der sozialen Sicherheit) 

usw. 

Begründung 

Als Ausgangsbasis muss festgelegt werden, dass in den Mitgliedstaaten für die 

grenzüberschreitenden mehrsprachigen Dienste dieselbe Kodierung verwendet wird, sodass 

die einzelnen Gesundheitsleistungen (Laboruntersuchungen, Pathologie, Radiologie usw.) 

immer eindeutig erkennbar zugeordnet werden können.  
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